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Vorwort

Die Befassung mit europäischem und ausländischem Recht stellt ein Dis‐
sertationsprojekt vor ganz besondere, nicht nur juristische Herausforde‐
rungen. Für die erfolgreiche Bewältigung all dieser Herausforderungen
gilt mein herzlicher Dank Professor Dr. Wolfhard Kohte, der diese Arbeit
betreut hat. Professor Dr. Kohte gab mir vor und während der Erstellung
dieser Arbeit wertvolle Denkanstöße und Ratschläge, die maßgeblich zum
Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Professorin Dr. Katja Nebe gilt
mein Dank für die vielfältige, vertrauensvolle Unterstützung vor und wäh‐
rend des gesamten Prozesses sowie die zügige Erstellung des Zweitgut‐
achtens.

Ich hatte das große Glück stets kompetente Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner zu haben, die mir durch Unterstützung und Kritik wichti‐
ge Impulse gaben. Zu nennen ist hier zum einen Professorin Maleiha
Malik, die mich während meiner Zeit als Visiting Researcher am King’s
College London mit kritischen Anmerkungen und hilfreichen Anregungen
begleitet hat. Zum anderen hatte ich die Möglichkeit, mein Projekt im
Rahmen des Netzwerkes der Young Researcher in European Labour and
Social Law anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Euro‐
pa vorzustellen. Die Arbeit in diesem Netzwerk gab mir die unschätzbare
Möglichkeit, verschiedene Aspekte der Implementierung des arbeitsrecht‐
lichen Unionsrechts in anderen Mitgliedstaaten zu diskutieren, und half
mir, die deutsche und britische Umsetzung aus anderen Blickwinkeln zu
betrachten. Für diese Möglichkeit möchte ich mich bei dem Mitbegründer
dieses Netzwerkes, Professor Teun Jaspers von der Universität Utrecht,
der mit Professor Dr. Kohte dieses wertvolle europäische Wissenschafts‐
netzwerk aufgebaut hat, bedanken. Stets befruchtend war der fachliche
Austausch mit den anderen Promovierenden am Lehrstuhl von Professor
Dr. Kohte; insbesondere möchte ich mich bei Dr. Stefanie Porsche für den
intensiven Gedankenaustausch bedanken. Aufgrund der großzügigen För‐
derung der Friedrich-Ebert-Stiftung war es mir möglich, für die Arbeit am
Kapitel zum britischen Recht als Visiting Researcher bzw. Academic Visi‐
tor an der University of Oxford und dem King’s College London zu for‐
schen.
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Diese Arbeit wurde zum Sommersemester 2015 von der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg zur Promotion angenommen und im Mai
2016 verteidigt. Für die Veröffentlichung erfolgte eine Aktualisierung, so
dass die deutsche und europäische Rechtsprechung sowie Literatur bis De‐
zember 2016 weitgehend berücksichtigt werden konnten; die Ausführun‐
gen zum britischen Recht entsprechend dem Stand Juli 2016.

Ohne das unermüdliche Zureden und die stetige Unterstützung meiner
Freundinnen und Freunde, und insbesondere durch Sascha Rabe, wäre die‐
se Arbeit nicht möglich gewesen. Sie haben erheblich dazu beigetragen,
dass ich dieses Projekt erfolgreich abschließen konnte. Ihnen gilt mein
ganz besonderer Dank.

  

Im August 2017 Cathleen Rabe-Rosendahl
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Einleitung und Gang der Untersuchung

Die Europäische Kommission geht heute von 80 Millionen behinderten
Menschen in der Europäischen Union aus und schätzt, dass im Jahr 2020
die Zahl der behinderten Menschen auf 120 Millionen steigen wird.2 Der
Teilhabebericht der Bundesregierung (2013) legt eine Zahl von 17 Millio‐
nen der über 18 Jährigen in Deutschland zugrunde, die gesundheitliche
Beeinträchtigungen oder chronische Erkrankungen haben.3 7,6 Millionen
Menschen sind als schwerbehindert anerkannt (2015).4 Persistente struktu‐
relle Barrieren und Vorurteile führen zu Teilhabehindernissen für diese
Menschen auch und vor allem im Arbeitsleben, insbesondere beim Zu‐
gang zu Beschäftigung. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in der deutlich ge‐
ringeren Erwerbsquote von Menschen mit Beeinträchtigungen gegenüber
der Quote von Menschen ohne Beeinträchtigung wider.5 Es bedarf somit
Instrumenten, um erwerbsfähige Menschen mit Beeinträchtigungen in den
Arbeitsmarkt zu integrieren bzw. im Arbeitsleben zu erhalten, denn jeder
achte Mensch in Deutschland wird sich im Laufe seines Lebens einer Be‐
hinderung ausgesetzt sehen. Ein Instrument, dass eine Beschäftigung er‐

2 Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 03.05.2016, „Commission
welcomes agreement to make public sector websites and apps more accessible“,
http:/ /europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1654_de.htm (abgerufen am
04.07.2016). Auch das EU-Parlament schätzt eine Zahl von 80 Millionen (2012)
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20121203STO04306/ht
ml/Barrierefreiheit-Rechte-von-Menschen-mit-Behinderungen (04.07.2016).

3 Der Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit
Beeinträchtigungen, Stand August 2013, herausgegeben vom Bundesministerium
für Arbeit und Soziales, S. 7. Die letzte Zahl für Großbritannien beträgt 11,6 Millio‐
nen (2012), von denen 5,7 Millionen im arbeitsfähigen Alter sind; Bericht des
House of Lords zur Situation von behinderten Menschen in Großbritannien, House
of Lords, The Equality Act 2010: The impact on disabled people, 2016, S. 23f
Rn 52ff, abrufbar unter: https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldsele
ct/ldeqact/117/117.pdf (abgerufen am 06.12.2016).

4 Statistisches Bundesamt, Statistik der schwerbehinderten Menschen, Kurzbericht
2015, S. 5.

5 Die Erwerbsquote von Männern mit Beeinträchtigungen liegt bei 58 Prozent (ohne
Beeinträchtigungen 83 Prozent), von Frauen mit Beeinträchtigungen bei 58 Prozent
(ohne Beeinträchtigungen 75 Prozent). Teilhabebericht der Bundesregierung über
die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen, Stand August 2013, S. 18.
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möglichen und sichern soll, sind die sog. angemessenen Vorkehrungen zur
Herstellung eines behinderungsgerechten, das heißt behinderungsüberwin‐
denden, Arbeitsplatzes. Die Einführung des Instruments der angemessenen
Vorkehrungen6 in das europäische Recht geht auf das Vorbild des U.S.-
amerikanischen Rechts, insbesondere den Americans with Disabilities Act
1990 (ADA) zurück. Bereits vor 1990 existierte im U.S.-amerikanischen
Arbeitsrecht eine Pflicht zu angemessenen Anpassungen von Arbeitsbe‐
dingungen zur Überwindung von Diskriminierungen wegen der Religion.
Im Jahr 1972 entschied der U.S.-Kongress den Civil Rights Act7 zu erwei‐
tern und Arbeitgebern die Pflicht aufzuerlegen, Anpassungen der Arbeits‐
bedingungen vorzunehmen, so dass ihre Beschäftigten und zukünftigen
Beschäftigten ihre Religion ausüben können und dies keine unangemesse‐
ne Härte für ihre Unternehmensführung bedeuten würde. Nachdem Aus‐
tralien8 und Neuseeland9 Anfang der 1990er Jahre eine solche Anpas‐
sungspflicht des Arbeitgebers für behinderte Menschen einführten, erlang‐
te das Instrument nach und nach auch in Europa größere Bekanntheit. Un‐
ter anderem Großbritannien (1995) und Schweden (1999)10 integrierten
eine solche Pflicht in ihr Antidiskriminierungsrecht. Eine Pflicht zur be‐
hinderungsgerechten Ausgestaltung der Arbeitsstätten bestand in der
Europäischen Gemeinschaft zwar bereits seit der Arbeitsschutzrichtlinie
89/654/EWG,11 eine Pflicht zur Vornahme behinderungsbedingter Anpas‐
sungen außerhalb des arbeitsschutzrechtlichen Kontextes wurde jedoch
erst im Jahr 2000 mit Erlass der Richtlinie zur Festlegung eines allgemei‐
nen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäfti‐
gung und Beruf (im Folgenden: Rahmenrichtlinie, RLL)12 in das europäi‐

6 Die Wahl dieses Begriffes wird vor allem auf den Bekanntheitsgrad des Konzeptes
unter den Kommissionsmitgliedern und den Nichtregierungsorganisationen behin‐
derter Menschen, die sich für die Aufnahme des Konzepts in das europäische
Recht einsetzten, zurückgeführt. Waddington/Lawson, Behinderung und europäi‐
sches Recht zur Nichtdiskriminierung, 2010, S. 27.

7 Section 701 (j) des Civil Rights Act 1964 i. d. F. von 1972.
8 S. 5 (2) Disability Discrimination Act 1992.
9 S. 29 Human Rights Act 1993.

10 Lag (1999:132) om forbüd mot diskriminering i arbetslivet av personer med funk‐
tionshinder.

11 Nr. 20 in Anhang I Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in
erstmals genutzten Arbeitsstätten, Artikel 3 der Richtlinie.

12 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäfti‐
gung und Beruf (RRL), ABl. Nr. L 23 v. 27. Januar 2010 S. 35.
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